
 

Schul- u. Sportausschuss      Werl, den 2. Oktober 2014 

der Stadt Werl 
 

 
 
An die  

Damen und Herren  
des Schul- und Sportausschusses der  

Stadt Werl  
 
 

 
 

 
Sitzung des Schul- und Sportausschusses Nr. 2/2014 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

 
 

zu einer Sitzung des Schul- und Sportausschusses am  
 

Montag, dem 20.10.2014, 18.00 Uhr, 

 
im Sitzungssaal des Rathauses  

 
lade ich Sie höflich ein.  
 

Anbei übersende ich Ihnen die Tagesordnung.  
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 

(Karl-Joseph Lippold) 
Stellv. Vorsitzender 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

T a g e s o r d n u n g: 

 
I. Öffentliche Sitzung  

 
TOP Vorlage  
Nr. Nr. Tagesordnungspunkt  

   
1  Feststellung der fristgerechten und 

ordnungsgemäßen Einladung sowie Hinweis 
auf das Mitwirkungsverbot gem. § 31 GO 

 

2  Einwohnerfragestunde 
 

 
3                     Auflösung der Friedrich-Fröbel- Schule,  
                                              Förderschule Lernen 

                                             Gäste:  Manfred Kerl, Schulleiter 
                                                        Cornelia Bornefeld-Gronert, Schulaufsicht 

                                              
 

4     Beschulung der Förderschüler/innen Lernen  
                                               aus Werl in der Clarenbachschule Soest; 
                                              Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 

                                            

 

5                                             Mitteilungen und Anfragen 
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S t a d t  W e r l            Beschlussvorlage 
Der Bürgermeister 

Vorlage-Nr.     
TOP               I/3 

zur  öffentlichen  nichtöffentlichen Sitzung des 
 Schul- und Sportausschusses 
 Hauptausschusses 
 Rates  

am 

20.10.2014 
      
23.10.2014 

Personalrat ist zu beteiligen 
 ja                          nein 

Zustimmung 
 ist beantragt         liegt vor 

Agenda-Leitfaden wurde berücksichtigt  ja   nein (Begründg. s. Sachdarstellung)  nicht relevant 

 

Erträge und / oder Einzahlungen                  nein   einmalig   jährlich in Höhe von  
 

Aufwendungen und / oder Auszahlungen   nein   einmalig   jährlich in Höhe von   

Haushaltsmittel stehen   nicht   nur   € zur Verfügung bei Sachkonto  
(Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung)  
 

Folgekosten  
Durch bilanzielle Abschreibungen   nein  jährlich in Höhe von      €  
Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. 
                                                        nein  einmalig jährlich in Höhe von      € 
 

Nachrichtlich: 
Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und des derzeitigen durch-
schnittlichen Zinssatzes von       %     nein    jährlich in Höhe von       € 

 

Datum:  08.10.2014 Unterschrift  

Abt. Bildung /Kultur  20 FBL Allg. 
Vertreter 

BM 

AZ   40 – Blo.      

 

Sachdarstellung: 

 
Auflösung der Friedrich-Fröbel-Schule, Förderschule Lernen 

 
In der Friedrich-Fröbel-Schule werden im aktuellen Schuljahr 48 Schüler/innen, 
alle aus Werl, unterrichtet. Die Förderschule hatte als Höchststand im Schuljahr 

2005/6  161 Schüler/innen. Seitdem ist ein deutlicher Rückgang der Schülerzah-
len zu verzeichnen. Bedingt durch den demografischen Wandel, Veränderungen 

bei der Durchführung der „Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen 
Förderbedarfs“ und nicht zuletzt durch die Umsetzung der Inklusion wurde die 

Anzahl der Schüler/innen immer geringer. Mehr und mehr Eltern von Kindern mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf wählen die Regelschule als Ort der sonder-
pädagogischen Beschulung für ihre Kinder. 

 
Durch die  „Verordnung über die Mindestgrößen von Förderschulen…“ des Landes 

NRW vom 16.10.2013 wurde die Mindestgröße für die Fortführung einer Förder-
schule mit dem Schwerpunkt Lernen auf 144 Schüler/innen festgesetzt. Nach     
§ 82 Abs. 1 Schulgesetz NRW (SchulG) müssen Schulen die für einen geordneten 

Schulbetrieb erforderliche Mindestgröße haben. Ist dies nicht der Fall, sind sie 
nach § 81 SchulG aufzulösen. Die o.a. Landesverordnung bestimmt, dass Schul-

träger ihre schulorganisatorischen Beschlüsse spätestens mit Wirkung zum 
1.8.2015 fassen müssen. 
 

Die Friedrich-Fröbel-Schule erfüllt die Mindestgröße nicht. Die Auflösung ist damit 
unumgänglich. Die Schule ist hierüber informiert.  Die Beteiligung der Schule 

inkl. der Schulkonferenz ist bereits erfolgt. Die Schulkonferenz hat am 
29.09.2014 hierzu folgenden einstimmigen Beschluss gefasst: „ Die Schulkonfe-
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renz nimmt die Entwicklungen und vermutlich bevorstehenden Beschlüsse zur 

Schließung der Friedrich-Fröbel-Schule sachlich zur Kenntnis. Die Stadtvertreter 
sollten bei ihren Entscheidungen gewährleisten, dass die Schülerschaft der Fried-

rich-Fröbel-Schule bei einer in Zukunft erfolgenden Zusammenlegung beider  
Soester Schulstandorte nicht noch einmal „umziehen“ und das Schulgebäude 
wechseln müssen.“ 

 
Da mehrere Förderschulen im Kreis Soest von der Auflösung betroffen sind, wur-

de auf Kreisebene nach einer Möglichkeit gesucht, ein Förderschulangebot 
Schwerpunkt Lernen im Kreisgebiet aufrecht zu erhalten. Hier hat sich die Mög-
lichkeit der Beschulung an der Clarenbachschule in Soest, Schulträger Kreis    

Soest, ergeben. Näheres hierzu ist der Vorlage Nr. 104 zu TOP I/4 dieser Aus-
schusssitzung zu entnehmen. 

 
Für die Beantwortung von Fragen und Erläuterungen zu den pädagogischen Aus-
wirkungen stehen Frau Cornelia Bornefeld-Gronert von der Schulaufsicht und der 

Schulleiter, Herr Manfred Kerl in der Sitzung zur Verfügung. 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 

Es wird beschlossen, die Friedrich-Fröbel-Schule vorbehaltlich der Genehmigung 
durch die Bezirksregierung mit Wirkung zum 1.8.2015 aufzulösen. 
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S t a d t  W e r l            Beschlussvorlage 
Der Bürgermeister 

Vorlage-Nr.     
TOP               I/4 

zur  öffentlichen  nichtöffentlichen Sitzung des 
 Schul- und Sportausschusses 
 Hauptausschusses 
 Rates  

am 

20.10.2014 
      
23.10.2014 

Personalrat ist zu beteiligen 
 ja                          nein 

Zustimmung 
 ist beantragt         liegt vor 

Agenda-Leitfaden wurde berücksichtigt  ja   nein (Begründg. s. Sachdarstellung)  nicht relevant 

 

Erträge und / oder Einzahlungen                  nein   einmalig   jährlich in Höhe von  
 

Aufwendungen und / oder Auszahlungen   nein   einmalig   jährlich in Höhe von  
                                                                        siehe Sachdarstellung   

Haushaltsmittel stehen   nicht   nur   € zur Verfügung bei Sachkonto  
(Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung)  
 

Folgekosten  
Durch bilanzielle Abschreibungen   nein  jährlich in Höhe von      €  
Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. 
                                                        nein  einmalig jährlich in Höhe von      € 
 

Nachrichtlich: 
Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und des derzeitigen durch-
schnittlichen Zinssatzes von       %     nein    jährlich in Höhe von       € 

 

Datum:  08.10.2014 Unterschrift  

Abt. Bildung /Kultur  20 FBL Allg. 
Vertreter 

BM 

AZ   40 – Blo.      

 

Sachdarstellung: 

 
Beschulung der Förderschüler/innen Lernen aus Werl in der  
Clarenbachschule Soest; 

Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 
 

Die Mindestgrößenverordnung vom 16.10.2013 macht eine Schließung der   
Friedrich-Fröbel-Schule zum 1.8.2015 erforderlich (siehe TOP I/3). 

 
Weitere Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen im Kreis Soest sind 
ebenfalls aus diesen Gründen aufzulösen. Im Kreis Soest  wurde daher nach ei-

ner Lösung gesucht, ein entsprechendes Förderschulangebot möglichst lange 
aufrecht zu erhalten. Hier soll einerseits den Schüler/innen der aufzulösenden 

Schulen die Möglichkeit eröffnet werden, weiterhin eine Förderschule in zumutba-
rer Entfernung zu besuchen. Weiterhin sollen auch die künftigen Schüler/innen, 
deren Eltern eine Beschulung an einer Förderschule Lernen wünschen, aufge-

nommen werden können. 
 

Die acht Bürgermeister des westlichen Kreisgebietes beabsichtigen, eine entspre-
chende öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Schulträger Kreis Soest zu 
schließen. Näheres hierzu ist der als Anlage beigefügten Kreistagsvorlage nebst 

Anlagen im Detail zu entnehmen. 
 

Für die Stadt Werl hat dies zur Folge, dass die am Schuljahresende noch in der 
Friedrich-Fröbel-Schule beschulten 35-40 Schüler/innen eine gute und sichere  
Möglichkeit erhalten, in Soest beschult zu werden und künftige Förderschü-
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ler/innen aus Werl einen Aufnahmeanspruch haben. Die Clarenbachschule wird 

aufgrund der durch die Zusammenführung von Schülerinnen aus Soest, Wickede, 
Ense und Werl mit den bisher dort bereits beschulten Kindern aus Lippetal, Wel-

ver, Bad Sassendorf und Möhnesee einen Teilstandort im bisherigen Gebäude der 
Pestalozzischule in Soest einrichten müssen, der voraussichtlich bis zum Schul-
jahresende 16/17 erhalten bleiben wird. Damit die Schülerinnen aus Werl aber 

nicht noch einmal den Standort wechseln müssen, wird für sie der Schulstandort 
der Hauptstandort Clarenbachschule sein, wohin sie mittels eines Schülerspezial-

verkehrs bereits ab August 2015  befördert werden sollen.  
 
Hinsichtlich der entstehenden Kosten für die Stadt Werl, die die Beschulung der 

Werler Förderschüler/innen an der Clarenbachschule verursachen wird, wird im 
Detail auf die der Kreistagsvorlage beigefügten Schüler- und Kostenaufstellungen 

verwiesen. Die Stadt Soest stellt dem Kreis für die Bereitstellung des Gebäudes 
und des Personals „Pestalozzi“ Kosten in Rechnung, die von allen acht Kommu-
nen zu tragen sind. Gleichzeitig fließen die Förderschüler aus Soest natürlich in 

die Verteilung der Kosten mit ein. Grundsätzlich kann im Ergebnis festgehalten 
werden, dass der Kreis Soest Schulträger ist und die entstehenden Kosten den 

beteiligten Kommunen, aus denen die Kinder kommen, in Rechnung stellt.   
 

Die gesamte Kostenaufstellung basiert auf dem IST 2013 und den Schülerzahlen 
des laufenden Schuljahrs. Erträge aus Schlüsselzuweisungen und Bildungspau-
schale, die der Kreis Soest für die bisher dort beschulten Kinder erhält, sind be-

reits abgezogen. Schlüsselzuweisungen und Bildungspauschalen nach dem Ge-
meindefinanzierungsgesetz (GFG) werden immer auf der Basis der Vorvorjahres-

schülerzahlen errechnet. Die Stadt Werl erhält also die GFG-Mittel für die Förder-
schüler noch in den Jahren 2015 und 2016.  
 

Wie sich die Schülerzahlen der Clarenbachschule entwickeln und wie lange der 
Teilstandort Pestalozzi noch erhalten bleibt, kann nicht verlässlich prognostiziert 

werden. Sicher ist jedoch, dass die schülerstarken Jahrgänge die Schule verlas-
sen werden und mit deutlich weniger Zugängen zu rechnen ist. Die Vertreter der 
acht Kommunen haben sich daher bereits jetzt mit dem Kreis darauf verständigt, 

sich im Frühjahr 2015 wegen der konkreteren Abstimmungen hinsichtlich Zahlen 
und Kosten zu treffen und dies auch regelmäßig zu wiederholen.  

 
Kosten-Modellrechnung für Werl, Haushaltsjahr 2015, 5 Monate 
Basis: Anlage 3 der Kreistagsvorlage 

 

Aufwendungen  378.788,49 € 

abzüglich Schülerbeför-
derungkosten gesamt 

        57.000,00 € 

Aufwendungen  321.788,49 € 

:272 Schüler x 53 Schüler 
= Anteil Werl  

  62.701,43 € 

zuzüglich Anteil Schüler-

beförderung Werl (ge-
schätzt – Ausschreibung 

Spezialverkehr erforder-
lich) 

        20.000,00 € 

 
Aufwendungen Werl  

      
      rd. 82.000 € 
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Zum Vergleich:  
 

Die Friedrich-Fröbel-Schule im Gebäude am Langenwiedenweg 18  wird für das 
Haushaltsjahr 2015 mit einem Jahresergebnis von rd. 180.000 € zuzüglich Schü-
lerbeförderungskosten für das Schuljahr 14/15 von rd. 6.600 € veranschlagt.  

 
Dabei wurde bereits berücksichtigt, dass der Altbautrakt nicht genutzt wird.  

 
Bei dieser Kalkulation ist die Auflösung der Schule ab August 2015 noch nicht 
berücksichtigt worden. Mit der Änderungsliste zum Haushalt 2015 sollen die un-

ter Berücksichtigung der Auflösung der Schule und des Leerstands des Gebäudes  
im Schuljahr 15/16 wegen der baulichen Umplanungen erwarteten Kosten korri-

giert werden.  
 
 

Beschlussvorschlag: 
 

Es wird beschlossen, die Verwaltung zu beauftragen, die öffentlich-rechtliche 

Vereinbarung mit dem Kreis Soest zu schließen und umzusetzen. 
 






























